
Ordentliche Hauptversammlung der PEARL GOLD AG am 9. Januar 2025 

Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter 

Die Gesellschaft verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der Verordnung 

(EU) 2016/679 vom 27. April 2016 („Datenschutz-Grundverordnung“; nachfolgend „DS-GVO“) 

anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft personenbezogene Daten 

von Aktionären und Aktionärsvertretern auf Grundlage der geltenden 

Datenschutzbestimmungen. Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch den 

Vorstand, namentlich Herr Gregor Hubler. Die Kontaktdaten der Gesellschaft als 

verantwortliche Stelle lauten: 

PEARL GOLD AG  
Der Vorstand 
c/o Malmendier Legal 
Kurfürstendamm 213 
10719 Berlin 

Ihre personenbezogenen Daten (insbesondere Name, Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, 

Besitzart der Aktien sowie gegebenenfalls die Erteilung von Vollmachten und den Namen des 

vom jeweiligen Aktionär bevollmächtigten Aktionärsvertreters) werden zum Zwecke der 

Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung dieser Hauptversammlung verarbeitet, 

insbesondere zur Kommunikation mit den Aktionären, zur Erstellung der Niederschrift über die 

Hauptversammlung und um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme und 

Ausübung versammlungsbezogener Rechte, insbesondere des Stimmrechts zu ermöglichen. 

Gegebenenfalls verarbeitet die Gesellschaft auch personenbezogene Daten zu im Vorfeld der 

Hauptversammlung übersandten Anträgen, Wahlvorschlägen und Verlangen der Aktionäre 

oder Aktionärsvertreter sowie zu Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung. 

Sofern Aktionäre oder Aktionärsvertreter mit der Gesellschaft in Kontakt treten, verarbeitet die 

Gesellschaft zudem diejenigen personenbezogenen Daten, die erforderlich sind, um etwaige 

Anliegen zu beantworten (etwa angegebene Kontaktdaten, wie z.B. E-Mail-Adresse oder 

Telefonnummer). Darüber hinaus werden die personenbezogenen Daten auch aufgrund 

gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aktien-, handels- und steuerrechtlicher 

Aufbewahrungspflichten verarbeitet, ferner zu statistischen Zwecken, z.B. zur Darstellung der 

Entwicklung der Aktionärsstruktur oder der Handelsvolumina. Soweit die personenbezogenen 

Daten nicht von den Aktionären und Aktionärsvertretern (insbesondere im Rahmen der 

Anmeldung zur Hauptversammlung) angegeben werden, übermittelt die depotführende Bank 

oder ein in den Anmeldevorgang eingebundener Dritter die personenbezogenen Daten der 

Aktionäre oder Aktionärsvertreter an die Gesellschaft. 



2 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre ist für die Ausübung ihrer 

Rechte im Rahmen der Hauptversammlung und damit zwingend erforderlich, um die gesetzlich 

vorgeschriebenen Pflichten der Gesellschaft zu erfüllen. Für die Verarbeitung ist die 

Gesellschaft die verantwortliche Stelle. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind Art. 6 Abs. 1 

Unterabs. 1 lit. c) sowie Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 lit. f) und Abs. 4 DS-GVO. Verarbeitungen 

auf Basis des Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 lit. f) DS-GVO erfolgen für die oben dargestellten 

Zwecke und Interessen, insbesondere zur Organisation und geordneten Durchführung der 

Hauptversammlung sowie für statistische Zwecke und Interessen.  

Personenbezogene Daten werden durch die Gesellschaft grundsätzlich nicht an Dritte 

weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten Dritte, welche zum Zweck der Ausrichtung der 

Hauptversammlung beauftragt werden, von der Gesellschaft solche personenbezogenen 

Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Sie verarbeiten 

die Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft bzw. nach Maßgabe und zur 

Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen. Bei solchen Dritten handelt es sich z.B. um 

Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa Hauptversammlungsagenturen, Rechtsanwälte 

oder Wirtschaftsprüfer. Alle Mitarbeiter der Gesellschaft und die Mitarbeiter der beauftragten 

Dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene Daten haben und/oder diese verarbeiten, sind 

verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln. Im Übrigen sind personenbezogene Daten 

im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften durch das Teilnehmerverzeichnis einsehbar und 

werden den Teilnehmern der Hauptversammlung im Rahmen der Ausübung der 

Aktionärsrechte mitgeteilt. Auch kann die Gesellschaft verpflichtet sein, personenbezogene 

Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter an weitere Empfänger zu übermitteln, wie etwa an 

Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten. Hinsichtlich der Übermittlung 

personenbezogener Daten an Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung von 

Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und 

Wahlvorschlägen von Aktionären wird auf die Erläuterungen in der Einberufung im Abschnitt 

„Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 

AktG“ verwiesen. 

Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten und zur 

Vermeidung von etwaigen Haftungsrisiken gespeichert und anschließend im Einklang mit den 

gesetzlichen Regelungen gelöscht, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten für die 

ursprünglichen Zwecke der Erhebung oder Verarbeitung nicht mehr notwendig sind, die Daten 
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nicht mehr im Zusammenhang mit etwaigen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren benötigt 

werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Für die im Zusammenhang 

mit der Hauptversammlung erfassten Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu drei 

Jahre. Im Einzelfall kann es zu einer längeren Speicherung der personenbezogenen Daten 

kommen, wenn die weitere Verarbeitung der Daten noch zur Bearbeitung von Anträgen, 

Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung notwendig 

ist oder ein berechtigtes Interesse des Verantwortlichen besteht. 

Die Aktionäre und Aktionärsvertreter haben als Betroffene unter den gesetzlichen 

Voraussetzungen nach Kapitel III der DS-GVO ein Auskunftsrecht, das Recht, die Berichtigung 

oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu 

verlangen, weiter ein Widerspruchsrecht sowie das Recht, die personenbezogenen Daten in 

einem den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Format zu erhalten und diese Daten 

einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung zu übermitteln (Recht auf 

Datenübertragbarkeit). Diese Rechte können Sie gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich 

über die folgenden Kontaktdaten geltend machen: 

PEARL GOLD AG 
Der Vorstand 
c/o Malmendier Legal 
Kurfürstendamm 213 
10719 Berlin 
E-Mail: info@pearlgoldag.com

Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern gemäß Art. 77 DS-GVO ein 

Beschwerderecht, insbesondere bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, zu. 

Informationen zum Datenschutz sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.pearlgoldag.com/datenschutzrichtlinie/ zu finden.  

Berlin, im November 2024 

PEARL GOLD AG 

Der Vorstand 
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